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Kapitel 1

Einleitung

A. Zur Aktualität und Bedeutung der Thematik

„Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem 
Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so 
sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.“1

	 Angela Merkel am 18.3.2020

Am 31.12.2019 wurde dem Länderbüro China der World Health Organi
sation (WHO) erstmals aus der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz 
Hubei berichtet, dass mehrere Fälle von Lungenentzündungen unbekannter 
Ätiologie aufgetreten waren.2 Zu Beginn des Jahres 2020 konnte schließlich 
der Erreger severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 (SARS-
CoV-2)3, umgangssprachlich auch als „Coronavirus“ oder bloß „Corona“ 
bezeichnet,4 als Auslöser der hochansteckenden Infektionskrankheit Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)5 identifiziert werden.6 Am 11.1.2020 berich­
teten chinesische Medien sodann vom ersten bekannten Todesfall, einem 

1  Merkel, Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel, bundesregierung.
de v. 18.3.2020, https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fernsehansprache-
von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134 (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).

2  Taylor, A Timeline of the Coronavirus Pandemic, nytimes.de v. 17.3.2021, https://
www.nytimes.com/article/coronavirus-timeline.html (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).

3  Robert Koch-Institut (RKI), Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und 
COVID-19, Stand 26.11.2021, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_
Coronavirus/Steckbrief.html (zuletzt abgerufen am 3.8.2023); In Deutschland: Schwe­
res Akutes Respiratorisches Syndrom-Coronavirus-2, siehe Bundeszentrale für ge­
sundheitliche Aufklärung (BZgA), Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, https://
www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/coronavirus-sars-cov-2/ (zuletzt abgeru­
fen am 3.8.2023).

4  Süddeutsche Zeitung, Rubrik Coronavirus, https://www.sueddeutsche.de/thema/
Coronavirus (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).

5  BZgA, Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, Stand 10.5.2022, https://www.
infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/coronavirus-sars-cov-2/ (zuletzt abgerufen am 
3.8.2023).

6  Müller/Neuhann/Razum, DMW 145 (2020), 670; World Health Organisation 
(WHO), Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it, 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guid 
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61-jährigen Besucher eines Meeresfrüchtemarktes in Wuhan.7 In Deutschland 
wurde der erste Fall einer SARS-CoV-2-Infektion  – eine männliche Person 
aus Starnberg, Bayern  – am 27.1.2020 gemeldet.8 Am 11.3.2020 stufte der 
WHO-Generaldirektor Ghebreyesus das Geschehen um die Verbreitung des 
SARS-CoV-2-Virus als Pandemie ein.9 Kurz darauf folgte eine Fernsehan­
sprache der damaligen Bundeskanzlerin10 zur Situation in Deutschland, aus 
welcher obiges Zitat stammt. Bei einer Pandemie, als schwerwiegendste Form 
der hochansteckenden Infektionskrankheiten, handelt es sich um eine sich 
global ausbreitende – dies im Gegensatz zur Epidemie, die zusätzlich räum­
lich begrenzt sein muss –, aber zeitlich begrenzte Seuche – dies im Gegensatz 
zur Endemie, die zwar örtlich begrenzt, aber über einen langen Zeitraum be­
stehen muss  –, die eine hohe Morbidität11 und Mortalität aufweist.12 In 
Deutschland folgte im Verlauf der Pandemie eine lange Kette an COVID-
19-spezifischen Gesetzesänderungen, insbesondere im Hinblick auf das Infek­
tionsschutzgesetz (IfSG),13 bis schließlich am 7.4.2023 alle infektionsschutz­
rechtlichen Maßnahmen ausliefen und die Pandemie für beendet erklärt wer­

ance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it (zu­
letzt abgerufen am 3.8.2023).

7  Taylor, A Timeline of the Coronavirus Pandemic, nytimes.de v. 17.3.2021, https://
www.nytimes.com/article/coronavirus-timeline.html (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).

8  Tagesschau, Erster Coronavirus-Fall in Deutschland, tagesschau.de v. 28.1.2020, 
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-deutschland-erster-fall-101.html (zu­
letzt abgerufen am 3.8.2023).

9  Ghebreyesus, WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on 
COVID-19, who.int v. 11.3.2020, https://www.who.int/director-general/speeches/
detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---
11-march-2020 (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).

10  Siehe schon Kap. 1 Fn. 1.
11  Morbidität beschreibt die „Häufigkeit des Vorkommens von Erkrankungen in ei­

ner bestimmten Population, sie ergibt sich aus den ständigen Zugängen und Abgängen 
von Kranken. Die Zugänge (Neuerkrankungen) entsprechen der Inzidenz. Die Ab­
gänge ergeben sich aus Heilung, Tod, Berichtigung der Diagnose oder Ortsveränderun­
gen. Der Bestand als Resultat der Zu- und Abgänge beeinflusst von der Krankheits­
dauer, wird als Prävalenz angegeben. So ist die Morbidität ein zusammenfassender 
Begriff für das Erkranken (Inzidenz) oder das Kranksein (Prävalenz). Unter dem 
Aspekt der Erfassung einer bestimmten Krankheit können drei Anteile der Gesamt­
morbidität unterschieden werden: 1. Die durch Routinemethoden (passive Surveil­
lance) erfasste Morbidität 2. die durch zusätzliche Methoden (aktive Surveillance) er­
fassbare Morbidität 3. Ein nicht erfassbarer Rest der Morbidität (Dunkelziffer).“ RKI, 
Fachwörterbuch, Stichwort: Morbidität, 2015, S. 92 https://www.rki.de/DE/Content/
Service/Publikationen/Fachwoerterbuch_Infektionsschutz.pdf?__blob=publication 
File (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).

12  Grüner, Biologische Katastrophen, 2017, S. 74.
13  Hierzu zählen auf Jahn/Schmitt-Leonardy/Wenglarczyk, JZ 2022, 63 Fn. 1.
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den konnte.14 Anfang Mai beendete auch die WHO den internationalen Ge­
sundheitsnotstand und hob damit die höchste Alarmstufe auf.15 Insgesamt 
fielen in Deutschland bisher ca. 174.000 Menschen bei etwa 38,4 Millionen 
Infizierungen SARS-CoV-2 zum Opfer.16 Weltweit sind laut den aktuellen 
Fallzahlen der WHO etwa 769 Millionen bestätigte Fälle von COVID-19 auf­
getreten und ca. 6,9 Millionen Todesfälle registriert worden.17 

Die Naturwissenschaften, insbesondere die Virologie, spielten seit Aus­
bruch der Pandemie eine nie dagewesene Rolle in der breiten Öffentlichkeit. 
Aber auch die Rechtswissenschaften  – und hier insbesondere das Straf­
recht –18 und die gerichtliche Praxis sahen sich mit zahlreichen Fragen kon­
frontiert. Die juristische Fachliteratur veröffentlichte recht umfassend zum 
Thema SARS-CoV-2 im Hinblick auf Körperverletzungsdelikte im Zusam­
menhang mit einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Infektion anderer Men­
schen.19 Auch in der Presse wurde immer wieder von Verfahren wegen Kör­
perverletzungsdelikten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 berichtet. So 
zeigte bereits Mitte März 2020 ein Münchner Rechtsanwalt einen Richter des 
Landgerichts München I wegen versuchter Körperverletzung an, weil trotz 
damals aktueller Gefährdungslage auf die Verhandlung bestanden wurde.20 Im 
September 2020 wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung 
gegen eine Amerikanerin eingeleitet, die sich trotz ausstehenden SARS-CoV-2- 
Testergebnisses und Krankheitssymptomen im Garmischer Nachtleben ver­

14  Bundesregierung, Corona-Schutzmaßnahmen sind ausgelaufen, bundesregie 
rung.de v. 8.4.2023, https://www.bundesregierung.de/breg-de/weitere-themen/corona 
virus/ende-corona-massnahmen-2068856 (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).

15  Ghebreyesus, WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing, 
who.int v. 5.5.2023, https://www.who.int/news-room/speeches/item/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing---5-may-2023 (zuletzt abgerufen am 
3.8.2023).

16  Statista, Anzahl Infektionen und Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona­
virus (COVID-19) in Deutschland seit Februar 2020, Stand 24.7.2023, https://de.
statista.com/statistik/daten/studie/1102667/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-auf 
grund-des-coronavirus-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).

17  WHO, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int (zu­
letzt abgerufen am 3.8.2023).

18  Es wurde sogar ein Lehrbuch mit dem Titel „Pandemiestrafrecht“ veröffentlicht, 
Esser/Tsambikakis, PandemiestrafR, 2020.

19  Vgl. nur beispielhaft Benz, ZJS 2021, 522; Makepeace, ZJS 2020, 189; Hotz, 
NStZ 2020, 320; Popp, GA 2022, 319; Lorenz/Wenglarczyk, GA 2023, 337.

20  Süddeutsche Zeitung, Corona-Eklat im Gerichtssaal: Anwalt zeigt Richter an, 
süddeutsche.de v. 17.3.2020, https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-muenchen- 
corona-eklat-im-gerichtssaal-anwalt-zeigt-richter-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-2009 
0101-200317-99-368171 (zuletzt abgerufen am 3.8.2023).
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